
de
den Betrie Sunde€e etzbu-

ch 154-& Aa  zialen Organismus zu machen‘‘ bda Nn so-  Auf- Aufla Ur1ıCc. 1950,
gabe der betrieblichen Sozlalpolitik Se1n soll Verlag Schultheß.

Der se1it nde der 1920er Jahre schöpfte- D  1€E3E6 ausgezeichnete Studie ıst unseren
risch und bahnbrechend aut dem Gebiet der Kreisen noch el Zzu wenig bekannt Von
sozilalen Betriebspolitik und betrieblichen hoher Warte, aus genauer Kenntnis des Ge-

setizes und SeINES Werdeganges, auf dem Hin-Sozialpolitik tätı bietet 1m Teil
(Grundlegung) interessante geschicht- tergrund einer ausgedehnten Kenntnis der
che Überblicke über die Entwicklung römischen wie der germanischen Rechtsge-
den verschiedenen Ländern, denen einen schichte, aber uch auf der Basis eıNes klaren
entsprechenden, mıiıt reichen Schrifttumsan- Bekenntnisses ZUum Naturrecht werden hier
gaben belegten Überblick Ul  >  ber die Lehrent- die grundlegenden Rechtsethischen Anschau-
wicklun anreiht. Der Teil (Grundzüge) entwickelt, die das schweizerische
behande die Einzelbereiche: Sachgestaltung Zivilgesetz geformt haben und für SCın Ver-
des Betriebs, Personalführung und sozialpoli- ständnis wWwI1e für seine Auslegung von Be-
tische Aufgaben. Manche Stellungnahmen deutung S1N:
des V£s sähe man gern eindeutiger aut letzte Die ung des Rechtsdenkens seit
Grundsätze zurückgeführt bzw. H381 etzten 17839 wird gekennzeichnet als 1ine Wendung
Normen geprülft; wWas mMa da als Mangel Individualismus ZU Sozlalen, WO.
empfinden INas, gleicht V+t. aber aus durch in den letzten Jahrzehnten dann die Gefahr
sSe1in  sl 1mMm all emeınen sehr ‚; ohl abgewogenes Au Verlauten Kollektivismus bestand

Knapp aber treftflich werden die Unter-und kluges Urteil Gegenüber der
schiede zwischen dem französischen Codevertretenen Auffassung des Betriebs als

Organ des Sozlalorganismus, die den Be- Civil, dem sterreichischen und dem deut-
trieb aus dem Bereich des privaten den- schen Bürgerlichen Gesetzhuch und schliefß-
jenıgen des öffentlichen Rechts zu versetzen lich dem schweizerischen gekennzeichnet.
scl_1eint‚ dürfte Nerdings Vorsicht Platze Als Grundwerte uUNSETCS Zivilrechtes werden
SEe1IN Freiheit Menschlichkeit GemeinwohlNell-Breuning enannt. E1n hend und mit sichtlicher

Anteilnahme die Werte 5047 die Problematik
Egner, Erich‚ P;'af.Dr De Hau Eine der Freiheit dargelegt werden, eindrück-

Darstellung seiNer volkswirtschaftlichen lich und überzeugend arbeitet Egger uch
Gestalt. (516 5 Berlin U, München 1952; Rücksichten der Menschheit un! des Ge-
Duncker Humblot. 32 — meinwohles heraus, die die Rechte des e1in-

zelnen einschränken un ihre Härten mil-Der hohe Wert es Buches liegt darin, dern. Das schweizerische Zivilgesetz ist Je-der einseıtigen Vorbetonung, denfalls tief von diesen Rücksichten durch-um nicht Gleichsetzung VO|  \ Wirt-
schaft un Erwerbsstreben einerseits, Markt- drungen, und Egger stellt es besonders dem
geschehen anderseits den Haushalt als allzu doktrinären, technisch allzu sauberen
Grundlage und Vollendung der Wirtschaft und darum den tieferen Realitäten des

menschlichen Lebens Wen1g Rechnungautweist und dementsprechend gegenüber 19808  — tragenden deutschen BGB genüber.ormalen ökonomischen Rationalprinzipien Im Abschnitt über die erücksichtigunghaushälterische Vernunft ZU Richtmafßs wirt- des Gemeinwohles wird E1N€6 Gemeinschajfts-schaftlichen Handelns erhebht. ach und
100 Seiten Grundlegung folgen ]e TUN! Philosophie entwickelt, die vielleicht nicht
200 Seiten über den Familienhaushalt 3867 den Jetzten metaphysischen Grundlagen
den Verbandshaushalt. Dabei geht Vt aut durchdringt, ber von im wesentlichen

voll und Sanz bejaht werden kannzahlreiche, Zzum el Sar nicht S ar- lingt Kgger, der immer 1Ner wohltuendentende Vor- un: Grundsatzfiragen e1n.  d jel- klaren und einfachen Sprache spricht, W16leicht verführt die Neigung: ZU Aufzeigen S16 ebenfalls das schweizerische ZGB vielleicht
VO!  - Parallelen und Analogien ihn hie und

vVor allen Gesetzbüchern der Welt kenn-gelinden Vergewaltigungen; alles In allem
aber zeichnet das uch 81C. aus durch e1in zeichnet, auch dem Laien überzeugend dar-
ungewöhnliches Ma{iß ruhiger uUun:! VOTI'- zulegen, welche gesunde Mitte und Verbun-
nehmer Sachlichkeit SOWw1€ durch e1in Star- denheit miıt den besten Traditionen hier

KForm gefunden hat. Es ist darum nichtkes, aber Sar nicht aufdringliches Ethos verwundern, daß diese Studien ın ıhrer‚„Haushalten bedeutet die die Sprache der ersten Fassung er Türkei gehalten WE -materztellen Daseinsbehauptung übersetzte den konnten, die ja bekanntlich dieses Zivil-sittliche Entscheidung des Menschen, die
da  TIN liegt, da{fß 1ne letzte Bedarfsnorm gesetzbuch Tast unverändert | übe;immmeinat.als für sich verbindlich anerkennt und seinen
Lebensstandard SOW1e seın yiflschäffliches uch deIn Theolog£n‚ zumal dem Mora-

Hsten und dem Kanonisten, kann dasHerh ihr uınterstellt®® dium dieser Grund'sätze NUr von Nuftzen sein!v.flNel\l-ßféunjing J.David
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